
Verlängerung des Haltverbotes nach der Querungshilfe am 
Beginn der Nawiaskystraße auf die 10 Meter denen der Bezirksausschuss 
zugestimmt hat und Ausweisung von Parken
nur für Personenkraftwagen bis zum Beginn der
Parkbuchten/ersten Einfahrten

BA-Antrag Nr. 14-20 / B 06101 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach vom 10.04.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kauer,

wir nehmen Bezug auf Ihren o.g. Antrag und können Ihnen dazu Folgendes mitteilen:

Um die Sichtbedingungen beim Abbiegen bzw. Einfahren von der Quiddestraße in die 
Nawiaskystraße zu verbessern, wurde an der Nordseite der Nawiaskystraße ein absolutes 
Haltverbot angeordnet. Nach (nochmaliger) Überprüfung der Situation vor Ort kommen wir 
zum Schluss, dass die Länge des eingerichteten Haltverbotes völlig ausreicht, um 
Verkehrsteilnehmern das übersichtliche und ungehinderte Abbiegen zu ermöglichen. 

Auch die Forderung, den Randbereich im Anschluss an das Haltverbot zum Parken nur für 
Personenkraftwagen zu begrenzen, können wir nicht nachkommen. Auf Grund der 
überdurchschnittlichen Straßenbreite stellt es verkehrsrechtlich kein Problem dar, wenn auch 
großdemensionierte Fahrzeuge den dortigen Fahrbahnrand beparken.

Der BA-Antrag Nr. 14-20/ B 06101 ist damit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

Unser Zeichen

          
Bezirksausschuss des 16. Stadtbezirkes
Ramersdorf-Perlach
Herr Thomas Kauer
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

 

I.

Ihr Schreiben vom

Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat

Ihr Zeichen

Hauptabteilung I Sicherheit und 
Ordnung
Verkehrssicherheit und Mobilität 
KVR-I/331 

Ruppertstr. 19
80466 München
Telefon: 089 233-39612
Telefax: 089 233-39998
Dienstgebäude:
Implerstr. 9
verkehrsanordnungen.kvr@muenchen.
de 

Datum
01.07.2019

Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat 
Ruppertstr. 19, 80466 München 

U-Bahn: Linien U3,U6
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 62
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 132
Haltestelle Senserstraße     

 


